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V

Vorwort

Diesem Lehrbuch liegt das didaktische Anliegen zugrunde, das Deliktsrecht nicht al-
lein als dogmatische Struktur, sondern als law in action zu präsentieren. Deshalb be-
schränkt sich die Darstellung nicht auf das Recht der Haftungsbegründung, sondern
bezieht die Vorschriften über den Umfang der Haftung, das sog. Schadensersatzrecht,
mit ein. Darüber hinaus wird der Blick auf das Sozial- und das Privatversicherungs-
recht gerichtet. Schließlich sind es die Sozialversicherungsträger und die Versiche-
rungsunternehmen, die die Deliktsrechtspraxis finanzieren; ihre Leistungen sind das
»lifeblood of tort«.

Im Kernbereich des Deliktsrechts, dessen gesetzliche Grundlagen seit 1900 nur wenig
verändert worden sind, ist die Rechtsprechung der Motor der Rechtsentwicklung. So
ist über Jahre hinweg eine imposante Kathedrale des Richterrechts entstanden. Betrach-
tet man sie aus der Vogelperspektive, dann fällt auf, dass neue Türme und Zinnen vor
allem in denjenigen Flügeln angebaut werden, in denen die Regeln zur Haftung wegen
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und wegen Verursachung reiner Ver-
mögensschäden beheimatet sind. Dieser Sachlage tragen entsprechende Schwerpunkt-
setzungen Rechnung, ohne dass darüber die Brot-und-Butter-Fälle des Deliktsrechts
vernachlässigt würden, in denen es um geschundene Glieder und verbeulte Kotflügel
geht.

Das Buch ist vor allem für Studierende der Rechtswissenschaft geschrieben und so ge-
staltet worden, dass es ihren Erwartungen und Lesegewohnheiten entspricht. Soweit
dies nicht gelungen ist, bin ich für entsprechende Kritik dankbar. Für die weiblichen
Leser ist es hoffentlich kein Problem, dass auf eine geschlechtsbezogene Verdoppelung
der Rollenbezeichnungen verzichtet worden ist. Im Deliktsrecht hat sich – genauso
wie im Strafrecht – noch niemand daran gestört, dass der Schädiger (Dieb, Betrüger
oder gar Mörder) stets als Mann angesprochen wird. Das Opfer ist zum Glück ein
Neutrum, sodass sich beide Geschlechter gemeint fühlen dürfen.

Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere Frau Tatjana Holter, danke
ich herzlich für die umsichtige Betreuung des Manuskripts.

Berlin, im Juni 2016 Gerhard Wagner
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